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Beschlussauszug 

 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Stadtvertretung Kühlungsborn 

vom 09.11.2023 

 
Top 7.11 Gemeinsame Beschlussvorlage der Fraktionen IZ, KL, HGV/Ziesig, Linke und 

CDU: Anpassung Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie Festlegung ei-
nes Hebesatzes für die Grundsteuer C im Zuge der Grundsteuerreform 

 
Herr Zacher erläutert die Beschlussvorlage. Die UWG-Fraktion schließt sich der Beschlussvor-
lage an. 
 
Herr Wiek erklärt, dass gewisse Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um die Grund-
steuer C erheben zu können. Herr Wiek erklärt, dass diese entsprechenden Voraussetzungen 
mit aufgenommen werden sollen. Herr Zacher erklärt, dass dies bereits Bestandteil der Be-
schlussvorlage ist.  
 
Herr Sorge spricht sich gegen diese Beschlussvorlage aus.  
 
Beschluss-Nr. 75/2023/SVV: 

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt, dass im Zuge 
der Grundsteuerreform die Hebesätze der Grundsteuern A und B so angepasst werden, dass 
sich die Gesamteinnahmen der jeweiligen Grundsteuerart im Umstellungsjahr 2025 möglichst 
aufkommensneutral zum Referenzjahr 2024 darstellen. Darüber hinaus wird für das Ostseebad 
Kühlungsborn ein Hebesatz für die neu eingeführte Grundsteuer C festgelegt. 

Zur Umsetzung dieser Maßnahme wird die Verwaltung beauftragt, nach Zugang der dafür erfor-
derlichen Unterlagen des Finanzamtes, jedoch spätestens im Oktober 2024, der Stadtvertreter-
versammlung einen Vorschlag für eine geänderte Hebesatzsatzung mit den neuberechneten, 
aufkommensneutralen Hebesätzen der entsprechenden Grundsteuerarten zum Beschluss vor-
zulegen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

14 1 2 

 
 

 

 
 


